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§ 29 GSPG

GSpG - Glucksspielgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Die Spielbankabgabe ist am 15. des der Spieleinnahme folgenden zweiten Kalendermonats fallig.

2. (2)Bis zum in Abs. 1 genannten Zeitpunkt hat der Konzessionar Uber die abzufiihrenden Betrage an
Spielbankabgabe dem Finanzamt Osterreich, eine nach Spielbanken und Spielarten gegliederte Abrechnung
vorzulegen. Diese Abrechnung gilt als Abgabenerklarung. Der Konzessionar hat bis zum 15. Marz des Folgejahres
fir das abgelaufene Kalenderjahr eine Steuererklarung abzugeben, die alle in diesem Kalenderjahr endenden
Veranlagungszeitraume zu erfassen hat. Diese Erklarung gilt als Jahresabgabenerklarung.

3. (3)Das Finanzamt Osterreich ist unbeschadet der Befugnisse, die ihm nach der Bundesabgabenordnung,BGBI.
Nr. 194/1961, in der jeweils geltenden Fassung, zustehen, berechtigt, den Betrieb der Spielbank zu Gberwachen.
Insbesondere dirfen Organe des Finanzamtes Osterreich zu Uberwachungszwecken wihrend der Spielzeit in den
Raumen, in denen die Spiele stattfinden, anwesend sein. Der Konzessiondr ist verpflichtet, solche
UberwachungsmaRnahmen zu dulden. Die mit der Vornahme der UberwachungsmaRnahmen beauftragten
Organe haben sich zu Beginn der Amtshandlung unaufgefordert tber ihre Person und dariber auszuweisen, dal3
sie zur Vornahme der UberwachungsmaRnahmen berechtigt sind. Die Kosten der Uberwachung tragt der
Konzessionar; das Finanzamt Osterreich hat den monatlichen Personal- und Sachaufwand fir die Uberwachung
des Konzessionars gemal der WFA-FinAV, BGBI. Il Nr. 490/2012, in der Fassung der KundmachungBGBI. ||
Nr. 292/2022, mit Bescheid zu bemessen und dem Konzessionar innerhalb von drei Monaten nach Ablauf jedes
Kalendermonates zur Zahlung innerhalb von 14 Tagen vorzuschreiben.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 54/2010)

In Kraft seit 07.12.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1961_194_0/1961_194_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2012/490
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/292
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/54
file:///

	§ 29 GSpG
	GSpG - Glücksspielgesetz


